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Betreff:
Teilfortschreibung Einzelhandelskonzept 2025

Beschlussentwurf:

1. Uber die wahrend des Beteiligungsverfahrens der Offentlichkeit und der betroffenen
Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange analog einem Bebauungsplan-
verfahren gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) vorgebrachten Stellungnahmen
wird gemal Beschlussentwurf der Verwaltung (Anlagen 1 bis 3 zur Vorlage
2025/3315) entschieden. Die Anlagen der Vorlage sind Bestandteil dieses Beschlus-
ses.

2. Die Teilfortschreibung Einzelhandelskonzept 2025 wird als Erganzung zum bisheri-
gen Einzelhandelskonzept (Fortschreibung 2017) als stadtebauliches Entwicklungs-
konzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB in der beigeflgten Fassung beschlossen (An-
lage 4 zur Vorlage Nr. 2025/3315).

3. Die nicht auf die Nahversorgung bezogenen Zielaussagen und Empfehlungen des
Einzelhandelskonzeptes (Fortschreibung 2017) behalten weiterhin ihre Gultigkeit.

gezeichnet:
In Vertretung
Richrath Deppe



I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren
[] Nein (sofern keine Auswirkung = entféllt die Aufzahlung/Punkt beendet)
X Ja — ergebniswirksam

Produkt: PN0905 Sachkonto: 526100
Aufwendungen flr die MalRnahme: 37.100 €

Férdermittel beantragt: [ ] Nein [ ] Ja %
Name Forderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Forderhohe: €

[ ] Ja - investiv
Finanzstelle/n: Finanzposition/en:
Auszahlungen fir die Malinahme: €
Férdermittel beantragt: [X] Nein [] Ja %
Name Forderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Forderhohe: €

MaBRnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt
<] Anséatze sind ausreichend
[ ] Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle

in Hohe von €

Jahrliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:
[ ] Personal-/Sachaufwand: €
[] Bilanzielle Abschreibungen: €

Hierunter fallen neben den tblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen.

[ ] Aktuell nicht bezifferbar

Jahrliche Folgeertrage (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:

[ ] Ertrige (z. B. Gebiihren, Beitrige, Auflosung Sonderposten): €
Produkt: Sachkonto

Einsparungen ab Haushaltsjahr:

[] Personal-/Sachaufwand: €

Produkt: Sachkonto

[] ggof. Hinweis Dez. Il/FB 20:

Il) Nachhaltigkeit der MaBnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz Nachhaltigkeit kurz- bis langfristige
betroffen mittelfristige Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
X ja [ | nein DM ja [ | nein [ lja X nein DM ja [ | nein




Begriindung:

Anlass:

Das im Jahr 2017 fortgeschriebene Einzelhandelskonzept fur die Stadt Leverkusen bil-
dete in den letzten sieben Jahren die Grundlage fur alle einzelhandelsrelevanten Ent-
scheidungen der Stadt Leverkusen. Die Praxis der Bauleitplanung und der Genehmi-
gungsverfahren insbesondere von Vorhaben des grol¥flachigen Einzelhandels hat zwi-
schenzeitlich aber gezeigt, dass das Konzept einer Teilfortschreibung bedarf. Zum einen
haben sich durch Betriebsaufgaben, -neueréffnungen und -erweiterungen so weitge-
hende Veranderungen im Bestand ergeben, dass die Datenbasis keine rechtssichere
Bewertungsgrundlage mehr darstellt. Zum anderen haben sich u. a. durch die Neuauf-
stellung des Einzelhandelserlasses NRW im Jahr 2021 die rechtlichen Vorgaben auf
Landesebene in einem nicht unerheblichen Male verandert. Hinzu kommt, dass sich
der Einzelhandel einem zunehmenden Wettbewerb unter veranderten Rahmenbedin-
gungen (u. a. Online-Handel, Corona-Pandemie) ausgesetzt sieht.

Da das Einzelhandelskonzept vor diesem Hintergrund regelmafig tberprift (in der Re-
gel alle fnf bis sieben Jahre) und an wesentliche Veranderungen der Stadtentwicklung
und der Marktsituation angepasst werden sollte, hat sich die Stadt Leverkusen dazu
entschieden, das Einzelhandelskonzept in Teilen fortzuschreiben. Zu diesem Zweck ist
ein Planungsauftrag an die CIMA Beratung + Management GmbH aus Kdln in Héhe von
37.080,40 € (brutto) vergeben worden. Eine Mitteilung zum weiteren Vorgehen an die
Politik erfolgte am 21.02.2025.

Ziel der Teilfortschreibung ist es, eine rechtssichere und aktuelle Entscheidungsgrund-
lage fur laufende Bauleitplanverfahren mit einzelhandelsrelevanten Fragestellungen und
einzelhandelsrelevante Genehmigungsverfahren zu erhalten. Dabei handelt es sich je-
doch nicht um eine klassische Fortschreibung des Gesamtkonzeptes, sondern um eine
Teilfortschreibung/Erganzung des bisherigen Konzeptes um das Thema Nahversor-

gung.

Methodisches Vorgehen:
Die vorliegende Teilfortschreibung baut auf folgenden Einzelschritten auf:

o Aktualisierte Bestandsaufnahme: Im Rahmen intensiver Vor-Ort-Begehungen im De-
zember 2023 erfolgte eine Fortschreibung bzw. Aktualisierung der Bestandsdaten fur
die nahversorgungsrelevanten Sortimente gemal} Leverkusener Sortimentsliste
(Verkaufsflachen, Umsatz). Die Methodik entspricht dabei der Vorgehensweise wie
bei der Erstellung des Einzelhandelskonzeptes (Fortschreibung 2017). Die Daten-
auswertung liefert nach Warengruppen differenzierte Aussagen zur Verkaufsfla-
chenausstattung und zum Versorgungsgrad in den einzelnen Teilrdumen.

e Standortbegutachtung und -bewertung der zentralen Versorgungsbereiche im Stadt-
gebiet: Aufnahme der nahversorgungsrelevanten Angebote in den zentralen Versor-
gungsbereichen (Verkaufsflachen, Umsatze, Wettbewerbsfahigkeit der wichtigsten
Anbieter, rdumliche Verteilung der Anbieter innerhalb der Zentren). GemaR Einzel-
handelskonzept (2017) handelt es sich um das Hauptzentrum Wiesdorf, die beiden
Stadtbezirkszentren Leverkusen-Opladen und Leverkusen-Schlebusch sowie 15
Nahversorgungszentren (NVZ). Uberpriifung, ob die einzelnen zentralen Versor-
gungsbereiche (ZVB) die Anforderungen und Funktionen, die an einen ZVB gestellt




werden, nach wie vor erflllen oder einzelne ZVB nicht mehr rechtssicher begrindbar
sind und damit aus dem Zentrenkonzept herausgenommen werden mussen.

e Standortbegutachtung und -bewertung der solitdren Nahversorgungslagen sowie der
nicht integrierten Standorte im Stadtgebiet: Die Versorgung der Bevdlkerung im
Stadtgebiet Leverkusen erfolgt Uber die ZVB hinaus durch derzeit 18 Lebensmittel-
markte in stadtebaulich integrierten und nicht-integrierten Lagen. In der Vergangen-
heit konzentrierten sich die Anfragen und Planungen fur Vorhaben des grofflachigen
Einzelhandels mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten (insbesondere Disco-
unter, Supermarkte, Verbrauchermarkte) vermehrt auf diese Standorte aul3erhalb.
Es wird eine Begutachtung durchgefiihrt, welche Standorte fur eine GroRflachigkeit
geeignet sind (integrierte Lagen) und an welchen Standorten einer Erweiterung der
Marke in die Grolflachigkeit (nicht-integrierte Lagen) entgegenzusteuern ist.

e Aufzeigen von planerischen Handlungsempfehlungen: Aufbauend auf den Vorgaben
der Landesplanung und Raumordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (Landes-
entwicklungsplan NRW - LEP NRW, Einzelhandelserlass NRW) und unter Beruck-
sichtigung der Empfehlungen des gultigen Einzelhandelskonzeptes Stadt Lever-
kusen (Fortschreibung 2017) werden Empfehlungen zur planungsrechtlichen Steue-
rung des Einzelhandels mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten formuliert.
Sie sollen der rechtssicheren, nachfragegerechten und stadtebaulich vertraglichen
Versorgung der Bevolkerung im gesamten Stadtgebiet dienen.

Ergebnisse und Inhalte des Konzeptes:
Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte der Teilfortschreibung zusammengefasst
dargestellt. Dabei erhebt diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Bestandsaufnahme nahversorgungsrelevante Betriebe

Bei Betrachtung der Anzahl der nahversorgungsrelevanten Betriebe zwischen 2016 und
2023 auf gesamtstadtischer Ebene ist ein leichter Riickgang der Betriebsanzahl von 401
Betrieben im Jahr 2016 auf 350 Betriebe Ende 2023 (-12,7 %) festzustellen. Den Hin-
tergrund bilden vor allem die SchlieBungen der beiden groRflachigen Anbietende EDE-
KA (Adolf-Kaschny-Stralde in Leverkusen-Kuppersteg) und REAL (Stixchesstralle in Le-
verkusen-Manfort), die in der Bilanz nicht vollstandig durch die Neubelegung des REAL-
Standortes durch die Fa. KAUFLAND und weitere Veranderungen an anderer Stelle (u.
a. Neuerdffnung REWE an der Disseldorfer Strale im Stadtbezirkszentrum Lever-
kusen-Opladen) ausgeglichen wurden.

Die dargelegte rucklaufige Entwicklung der Betriebsanzahl im Einzelhandel liegt im bun-
desweiten Trend, der sowohl Grund- als auch Mittel- und Oberzentren betrifft. Es ist je-
doch zu erwarten, dass bei der Umsetzung verschiedener Planungen im Bereich der
Nahversorgung (bspw. Entwicklung der nbso-Westflachen, Neubauvorhaben NVZ
Fettehenne, Neustrukturierung NVZ Rheindorf-Nord) der Rickgang nicht nur kompen-
siert, sondern die Gesamtverkaufsflache der nahversorgungsrelevanten Sortimente so-
gar uber den Bestand von 2016 ansteigen wird.

Verkaufsflache Nahrungs- und Genussmittel je Einwohner im Stadtteil:

Um einen Uberblick tiber die Versorgungsstrukturen in den jeweiligen Stadtteilen zu er-
langen, ist im Laufe der Analysephase die Verkaufsflache (VKF) der Sortimente Nah-
rungs- und Genussmittel (NuG) je Einwohnende (Ew.) dargestellt worden. Es zeigt sich,



dass in einigen Stadtteilen der Versorgungsgrad (m? NuG VKF / Ew.) unterdurchschnitt-
lich ausfallt. Lediglich die Stadtteile Leverkusen-Wiesdorf, Leverkusen-Manfort und Le-
verkusen-Quettingen sind Uberdurchschnittlich gut mit Lebensmittelverkaufsflache aus-
gestattet. Mit einem Wert von 0,30 m? Verkaufsflache je Einwohner ist auf gesamtstadti-
scher Ebene eine durchschnittliche Verkaufsflachendichte festzustellen. Die Verkaufs-
flachenausstattung des jeweiligen Stadtteils ist fur die Bestimmung des wohnortnahen
Versorgungsgebiets eines Vorhabens (s. u.) von essentieller Bedeutung.

Verfahren zur Bestimmung des wohnortnahen Versorgungsgebiets:

Als wesentliche Mal3gabe zur Ansiedlung oder Erweiterung eines grof¥flachigen Le-
bensmittelmarktes auRerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs wird die Gewahrleis-
tung der wohnortnahen Versorgung im LEP NRW genannt. Zur Bestimmung des woh-
nortnahen Versorgungsgebiets wird dabei gemal Einzelhandelserlass als ein erster
Orientierungswert die sog. ,35 %-Regel“ herangezogen. Demnach durfen grof3flachige
Einzelhandelsvorhaben mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten auch auf3erhalb
eines zentralen Versorgungsbereichs realisiert werden, wenn der voraussichtliche Ge-
samtumsatz 35 % der Kaufkraft im Nahbereich nicht Ubersteigt. Im Einzelhandelserlass
NRW (2021) wird jedoch klargestellt, dass diese ,35 %-Regel“ nur einen ersten An-
haltswert fur die Beurteilung liefert, der in Anbetracht der értlichen Situation zu bewerten
ist (Einzelhandelserlass NRW (2021), S. 36).

Demnach hat die Stadt Leverkusen im Rahmen dieser Teilfortschreibung ein entspre-
chend eigenes neues Verfahren entwickelt, um das wohnortnahe Versorgungsgebiet zu
bestimmen. Gemal} Einzelhandelserlass NRW ist es in Abhangigkeit von der Siedlungs-
struktur und weiteren ortlichen Faktoren neben der FuRwegdistanz auch geboten, die
Bedeutung des Fahrrades als Verkehrsmittel fur die Nahversorgung zu bertcksichtigen.
Hierbei wird eine Entfernung von 2,0 — 2,5 km mit dem Fahrrad als wohnortnah angese-
hen. Die durchgangige und einheitliche Einbeziehung der Fahrrad-Entfernung in die Ab-
grenzung des Nahbereichs eines Planvorhabens im Stadtgebiet Leverkusen wurde bei
Standorten im Kernbereich von Leverkusen-Wiesdorf oder Leverkusen-Opladen gegen-
uber der Bestimmung des Nahbereichs Uber die FuBwegedistanzen jedoch zu einer un-
verhaltnismaRig hohen Anzahl von Einwohnenden im Nahbereich flhren. Gleichzeitig
wurden in diesem Bereich auch haufig ein oder mehrere Zentren liegen und somit die
Bevolkerung in diesen Schutzbereichen zur Begriindung flr die standortangepasste
Verkaufsflachendimensionierung eines Vorhabens aulderhalb der Zentren dienen. Es
wird daher empfohlen, die Fahrraddistanz nur einzelfallbezogen in die Berechnungen
einzubeziehen.

Fir die Stadt Leverkusen ergeben sich demnach folgende Prufschritte bei der Ermittlung
des wohnortnahen Versorgungsgebiets:

e Standardmaliig wird der fuldlaufige Versorgungsbereich mit einer Fullwegedistanz
von 1.000 m ermittelt.

e Liegt auch fir den weiteren Stadtbereich (2.000 Meter-Distanz) eine Unterversor-
gung vor, kann der 1.000 Meter-Versorgungsbereich um eine 2.000 Meter-
Fahrraddistanz erweitert werden. Als Orientierungswert kann hier die Verkaufsflache
Nahrungs- und Genussmittel je Einwohner im Stadstteil (s. 0.) herangezogen werden.

e FUr den 1.000 Meter-Versorgungsbereich wird fur die Kaufkraftberechnungen 100 %
der ansassigen Bevdlkerung zugrunde gelegt, fir den darlber hinaus gehenden Be-
reich der wohnortnahen Fahrraddistanz 50 % der ansassigen Bevolkerung.



e Uberschneidet sich der Versorgungsbereich mit einem oder mehreren zentralen Ver-
sorgungsbereichen, bleibt die dort lebende Bevolkerung fur die Berechnungen unbe-
racksichtigt.

Versorgungsstrukturen im Stadtbezirk I:

Im Rahmen der Standortbewertung des Stadtbezirks | konnten die vier zentralen Ver-
sorgungsbereiche Hauptzentrum (HZ) City Leverkusen sowie die NVZ Leverkusen-
Manfort, Leverkusen-Hitdorf und Leverkusen-Rheindorf (Sud) in ihrer Funktion und bis-
herigen Abgrenzung bestatigt werden. Aufgrund des geringen Geschaftsbesatzes bzw.
der grof3en Distanzen zwischen den einzelnen Betrieben ist dagegen eine Einstufung
des bisherigen NVZ Heidehéhe/Sauerbruchstralle als zentraler Versorgungsbereich
nicht mehr rechtssicher zu begrinden. An dieser Stelle wurde die Ricknahme des zent-
ralen Versorgungsbereichs sowie eine Einstufung des vorhandenen Netto-Marktes
Kalkstralde als solitare Nahversorgungslage ,,Heidehdhe® vorgenommen.

Daruber hinaus ergibt sich fur ein weiteres NVZ, das NVZ Rheindorf-Nord, eine Veran-
derung: Hier wurde die raumliche Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs an
die stadtebauliche Planung zur Neugestaltung des Konigsberger Platzes angepasst. Der
entsprechende Beschluss zur Neuabgrenzung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass
die Planung in der vorliegenden Form realisiert wird. Die generelle Einstufung des
Standorts als zentraler Versorgungsbereich bleibt hierbei bestehen. Insgesamt ergan-
zen im Stadtbezirk | vier solitare Nahversorgungslagen (Hitdorfer Strale, Felder Strale,
Peschstrale, Heidehdhe) das Netz der zentralen Versorgungsbereiche. Aullerdem wer-
den mit den Standorten Stixchesstralde und Gneisenaustral’e zwei stadtebaulich nicht-
integrierte Lagen in das Konzept eingestellt.

Versorgungsstrukturen im Stadtbezirk I1:

Im Stadtbezirk Il stehen neben dem Stadtbezirkszentrum Leverkusen-Opladen die NVZ
Leverkusen-Burrig, Leverkusen-Kuppersteg und Leverkusen-Bergisch Neukirchen in
Form eines zentralen Versorgungsbereichs fur die Versorgung der Bevdlkerung bereit.
Diese bleiben zugleich in ihrer bisherigen Abgrenzung bestehen. Die Ausweisung des
im gultigen Einzelhandelskonzept (Fortschreibung 2017) bestehenden NVZ Leverkusen-
Quettingen als zentraler Versorgungsbereich ist in rechtlicher Hinsicht nicht mehr be-
grundbar, da der polnische Supermarkt POLONESS hier die alleinige Versorgungsfunk-
tion Ubernimmt. Aufgrund dessen wird POLONESS (Quettinger Stral’e 175) als solitare
Nahversorgungslage (,Quettingen Ortsmitte®) in stadtebaulich integrierter Lage einge-
stuft. Dartiber hinaus ist der Stadtbezirk Il fUhrend in der Ausweisung von Nahversor-
gungsstandorten aufRerhalb zentraler Versorgungsbereiche: Insgesamt bilden sechs
Standorte eine solitare Nahversorgungslage in stadtebaulich integrierter Lage (Gerhart-
Hauptmann-Strale, Lidl (Bonner Strale), Pommernstralle, Lutzenkirchener Stral3e,
Quettinger Stral’e, HardenbergstralRe), drei stadtebaulich nicht integrierte Standorte
(Bonner StralRe (Aldi), Adolf-Kaschny-Stral3e, Schlebuscher Stral3e (Leverkusen-
Fixheide)) erganzen aul’erdem das Nahversorgungsnetz.

Versorgungsstrukturen im Stadtbezirk IlI:

Der Stadtbezirk Il verfugt im Vergleich zur Gesamtstadt Uber die meisten zentralen Ver-
sorgungsbereiche. Insgesamt stehen den Bewohnenden flir die Nahversorgung sieben
zentrale Versorgungsbereiche (Stadtbezirkszentrum Leverkusen-Schlebusch, NVZ Wil-
ly-Brandt-Ring/Mulheimer StralRe, NVZ Waldsiedlung, NVZ Leverkusen-Alkenrath, NVZ
Leverkusen-Fettehenne, NVZ Leverkusen-Steinblchel, NVZ Leverkusen-Lutzenkirchen)



zur Verfiigung. Diese haben sich in Funktion und Abgrenzung gegenuber dem gultigen
Einzelhandelskonzept (Fortschreibung 2017) nicht verandert. Die beiden solitaren Nah-
versorgungslagen Ernst-Bloch-Stralde/Theodor-Adorno-Stralde und Leineweberstralle
erganzen die Nahversorgung als Versorgungsbereiche in stadtebaulich integrierten La-
gen.

Im Stadtbezirk Il sind keine stadtebaulich nicht integrierten Standorte ausgewiesen
worden.

= Insgesamt gesehen umfasst das dargelegte Zentrenkonzept ein umfassendes fla-
chendeckendes Netz von Versorgungsstandorten des taglichen Bedarfs. Der bereits
im Einzelhandelskonzept (Fortschreibung 2017) definierte Standorttyp der ,solitéaren
Nahversorgungslage in stadtebaulich integrierter Lage® in Form von einzelnen Le-
bensmittelmarkten hat sich als notwendige Erganzung zu den zentralen Versor-
gungsbereichen bestatigt und wird planerisch beflrwortet. Neben den Hauptzentren
Leverkusen-Wiesdorf sowie den Stadtbezirkszentren Leverkusen-Opladen und Le-
verkusen-Schlebusch werden 13 NVZ und 13 solitare Nahversorgungslagen (keine
zentralen Versorgungsbereiche!) in das Konzept eingestellt. Funf stadtebaulich nicht
integrierte Standorte erganzen dariber hinaus zwar das Nahversorgungsnetz - einer
Erweiterung dieser Lagen ist an dieser Stelle jedoch restriktiv zu begegnen.

Planerische Zielvorstellungen der Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Leverkusen:
Die Stadt Leverkusen hat bereits in der Vergangenheit bspw. durch die Beschrankung
der zulassigen Einzelhandelsnutzung in Sondergebieten bzw. den Ausschluss von Ein-
zelhandelsbetrieben in den Gewerbegebieten bestehende Planungsinstrumente genutzt.
Aufbauend auf der Analysephase sind fur die Stadt Leverkusen in der Teilfortschreibung
die nachfolgenden planerischen Zielvorstellungen der Einzelhandelsentwicklung erarbei-
tet worden. Diese greifen die im Einzelhandelskonzept (Fortschreibung 2017) bereits
enthaltenen Steuerungsregeln auf, ergédnzen und prazisieren sie in Hinblick auf die kon-
krete Anwendung in der Praxis der Bauleitplanung und der Baugenehmigung. Die be-
sondere Notwendigkeit zur planungsrechtlichen Steuerung der Nahversorgung im
Stadtgebiet Leverkusen ergibt sich aus dem unvermindert zu beobachtenden Ansied-
lungsdruck des grof3flachigen Einzelhandels auf Standorte aul3erhalb der zentralen Ver-
sorgungsbereiche.

Grundsatz 01: GroR¥flachige Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kern-
sortimenten sollen in den zentralen Versorgungsbereichen der Stadt Leverkusen oder
innerhalb der im Zentrenkonzept dargestellten solitdren Nahversorgungslagen liegen.

=>» Ausnahme: Die o. g. grof3flachigen Betriebe kdbnnen auch aul3erhalb zentraler Ver-
sorgungsbereiche an den im Zentrenkonzept als solitare Nahversorgungslagen in
stadtebaulich integrierten Lagen gekennzeichneten Standorten angesiedelt werden
(Voraussetzung: eine Entwicklung innerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs ist
aus stadtebaulichen oder siedlungsstrukturellen Griinden nicht mdglich, der Betrieb
dient vorwiegend der Verbesserung der wohnortnahen Versorgung, zentrale Versor-
gungsbereiche werden in ihrer Entwicklungsfahigkeit nicht negativ beeintrachtigt).
Uber die im Zentrenkonzept ausgewiesenen solitdren Nahversorgungslagen hinaus
kénnen zukunftig im Einzelfall weitere solitare Nahversorgungslagen in das Konzept
aufgenommen werden. Dies ist insbesondere dann geboten, wenn mit einem ent-
sprechenden Ansiedlungsvorhaben eine Verbesserung der Versorgungssituation in



einem unterversorgten Stadtteil einhergeht. Hierzu ist jedoch eine vertiefende ver-
sorgungsstrukturelle Begrindung zum Einflgen des neuen Standortes in das Zen-
trenkonzept erforderlich.

Grundsatz 02: Die Ansiedlung und Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben mit nahver-
sorgungsrelevanten Kernsortimenten an Fachmarktstandorten und anderen stadtebau-
lich nicht-integrierten Standorten ist planerisch auszuschlieRen.

= Ausnahme 01: im Rahmen des Bestandsschutzes sind geringfligige Erweiterungen
bereits bestehender Betriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten zur Si-
cherung der wirtschaftlichen Tragfahigkeit moglich. Der genaue Umfang solcher Er-
weiterungsmalnahmen ist grundsatzlich nur in Form einer Bewertung des konkreten
Einzelfalls zu ermitteln. Mit Bezug auf die entsprechenden Erlauterungen zu Ziel 6.5-
7 LEP NRW beurteilt sich die ,,Geringflgigkeit* einer Erweiterung danach, ob sie im
Verhaltnis angemessen ist. Der quantitative Mal3stab daflr ist ein Vergleich der vor-
handenen mit den durch die Planung erweiterten Verkaufsflachen und Sortimente.
Hier kommt es auf ihre Erweiterung in absoluter GroRe und im relativen Verhaltnis
zum bisherigen Bestand an.

=>» Ausnahme 02: Innerhalb von Gewerbegebieten sind kleinflachige Einzelhandelsbe-

triebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten ausnahmsweise zulassig, so-
fern diese Uberwiegend (mehr als 50 % der Kundinnen und Kunden aus dem ful3lau-
figen Umfeld) der Versorgung der Beschaftigten in diesem Gebiet dienen. Planeri-
sches Ziel ist es dabei, die Gewerbebiete als Orte des Arbeitens auch fur die Be-
schaftigten durch ein entsprechendes Angebot des taglichen Bedarfs zu sichern und
attraktiv zu gestalten (z. B. Kiosk, Backerei). Voraussetzung sollte sein, dass in ful3-
laufiger Entfernung zu dem Gebiet kein zentraler Versorgungsbereich mit den ent-
sprechenden Angeboten vorhanden ist. Eine Einzelfallprifung ist hierfir erforderlich.

Schlussfolgerungen/Weitere Vorgehensweise:

Mehr als sieben Jahre nach dem formlichen Beschluss des Einzelhandelskonzeptes
Leverkusen (2017) durch den Rat der Stadt Leverkusen erfolgt mit der vorliegenden
Teilfortschreibung eine aktuelle Uberpriifung der Angebots- und Nachfragesituation im
Bereich der Nahversorgung sowie eine Evaluierung der nahversorgungsrelevanten Ziele
und konzeptionellen Vorgaben (Zentrenkonzept, Steuerungsregeln). Mit der Beratung in
den zustandigen Gremien der Stadt Leverkusen und dem abschlieRenden Beschluss
der Teilfortschreibung als stadtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6
Nr. 11 BauGB durch den Rat der Stadt Leverkusen erhalt die Stadt Leverkusen ein ak-
tualisiertes und an die derzeitige Rechtssituation und -praxis angepasstes Fachkonzept.
Die nicht auf die Nahversorgung bezogenen Zielaussagen und Empfehlungen des Ein-
zelhandelskonzeptes Leverkusen (2017) behalten weiterhin ihre Glltigkeit.

Anlage/n:

Anlage 1 _ Abwagung TOB_final

Anlage 2 _ Abwagung FBe_final

Anlage 3 _ Abwagung Offentlichkeit_final

Teilfortschreibung EHK Leverkusen 2025 erweitert_final (nd)






	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	Zusatzinformation
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen2
	Text4
	Text5
	Text6
	Text7
	Text8
	Text9
	Text10
	Text11
	Text12
	Text13
	Text15
	Text16
	Text17
	Kontrollkästchen3
	Kontrollkästchen4
	Sachverhalt
	Anlage

